
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      08.06.2021 

 
Fuß- und Radverkehr in Sankt Augustin 
 
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 21/0275 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 17.06.2021 öffentlich /  
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Wie ist der weitere Ablauf hinsichtlich der Ersatzvornahme, nachdem die Frist für die Beendi-
gung der Baumaßnahme offenbar fruchtlos verstrichen ist, d. h. bis wann wird wer welche 
Arbeiten vornehmen? 
 
Antwort: 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Bestimmungen mussten einige Punkte bzgl. 
der Ersatzvornahme beachtet werden. Der ursprünglichen Firma musste ausreichend Zeit zur 
Mängelbeseitigung eingeräumt werden. Nach Ablauf dieser Frist konnte das entsprechende 
Verfahren der Ersatzvornahme eingeleitet werden. Die Beauftragung der Ersatzvornahme 
wurde bereits vorgenommen. Die Umsetzung soll kurzfristig erfolgen. Während dieser Arbei-
ten kommt es nochmals zur vollständigen Sperrung des Geh- Radweges. Entsprechende 
Umleitungen erfolgen entlang der B56 und des Grünen C´s am Flugplatz Hangelar. 
 
Frage 2: 
Wurde die mangelhafte Oberflächenbeschaffenheit des Weges bereits reklamiert bzw. ist 
dies noch geplant? Wenn nein, warum nicht? 
 
Antwort: 
Die Beschaffenheit des Weges wurde durch einen Mitarbeiter des Bauhofes kontrolliert und 
entsprechende Stellen reklamiert. Die beauftragte Firma wird die Asphaltoberfläche an den 

 

___ 

 
 

___ 
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aufgebrochenen Flächen wiederherstellen. Der Geh- Radweg wird jedoch entsprechend ab-
gesichert und befahrbar bzw. begehbar sein. 
 
Frage 3: 
Bis wann kann mit der Aufhebung der Sperrung gerechnet werden? 
 
Antwort: 
Mit einer Aufhebung der Sperrung kann bis zum 18.06.2021 gerechnet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


